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I. Zusammenfassung und Vorschläge der Quantec Sensors GmbH 
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II. Stellungnahme zu den Fragen 1-5 des Konsultationspapiers 
 

 

 
 

 
 

 

Welche Technologien/Systeme zur Ausstattung von Windenergieanlagen an Land mit einer 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung stehen aktuell am Markt zur Verfügung? Welche 
dieser Technologien/Systeme erfüllen die Systemanforderungen des Anhang 6 AVV 
Kennzeichnung und verfügen zudem über eine generelle luftfahrtrechtliche Anerkennung? 
Welche Anbieter oder Hersteller bieten jeweils diese Systeme in Deutschland an? 
 

Die Beschlusskammer prüft vor dem Hintergrund ihrer Festlegungskompetenz nach § 85 Absatz 2 
Nummer 1a EEG 2017, ob ausreichend technische Einrichtungen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 innerhalb 
der Frist nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 vorhanden und innerhalb der Frist in die Windenergieanlagen 
eingebaut und luftverkehrsrechtlich zugelassen werden können.  

Welche Technologien/Systeme zur Ausstattung von Windenergieanlagen auf See mit einer 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung stehen aktuell am Markt zur Verfügung? Welche dieser 
Technologien/Systeme erfüllen die Systemanforderungen des Anhang 6 AVV Kennzeichnung und verfügen 
zudem über eine generelle luftfahrtrechtliche Anerkennung? Welche Anbieter oder Hersteller bieten jeweils 
diese Systeme in Deutschland an? 
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Sind die am Markt vorhandenen Anbieter von durch die Deutsche Flugsicherung anerkannten BNK-Systemen 
in der Lage, das zu erwartende Auftragsvolumen bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist abzuarbeiten? Gilt dies 
auch im Hinblick auf die Vorbereitung und Durchführung der standortspezifischen Prüfung des verbauten 
BNK-Systems? Ist die personelle Ausstattung ausreichend und stehen genügend Fachkräfte zur Verfügung? 
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Welche Anbieter oder Hersteller bieten transpondergestützte Systeme in Deutschland an? Gibt es hierzu 
ggf. internationale Akteure, die als Lieferanten für den deutschen Markt in Frage kommen? Wieviel Zeit 
brauchen potentielle Anbieter von solchen Systemen nach Inkrafttreten der noch ausstehenden Änderung 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, um die Technologie 
in den Markt einzuführen? Kann eine Abschätzung getroffen werden, welches Auftragsvolumen innerhalb 
welcher Fristen inkl. der erforderlichen windparkseitigen Baumaßnahmen bewältigt werden kann, inklusive 
Vorarbeiten und Durchführung der standortspezifischen Prüfung des BNK-Systems? 
 

Wie gestaltet sich der übliche Planungshorizont bei der Ausstattung von Windparks mit den verschiedenen 
BNK-Systemen? Welche Zeiträume werden von den ersten Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss der 
Projekte durch dauerhafte Inbetriebnahme des BNK-Systems üblicherweise zugrunde gelegt? Welche 
Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der verschiedenen Technologien? 
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Erachten Sie eine Verlängerung der Umsetzungsfrist für notwendig? Falls ja: Um welchen Zeitraum? Welche 
hier nicht angesprochenen Aspekte müssen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Umsetzungsfrist 
noch beachtet werden? 
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Der Verpflichtung, Anlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 mit einer Einrichtung zur bedarfsgesteuerten 
Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen auszustatten, kann nur durch den Einbau eines BNK-
Systems genüge getan werden, das alle tatsächlichen und rechtlichen Anforderungen für eine 
Inbetriebnahme erfüllt. 

Die Ausstattungsverpflichtung des § 9 Absatz 8 EEG 2017 umfasst alle Schritte, die erforderlich sind, um 
das BNK-System unter Beachtung aller rechtlichen Voraussetzungen zulässigerweise in Betrieb zu 
nehmen. 

Soweit allerdings die Durchführung der Schritte die vorherige Inbetriebnahme der Windkraftanlage 
erfordert, können sie bei neuen Windkraftanlagen nach Inbetriebnahme durchgeführt werden, ohne die 
Ausstattungsverpflichtung zu verletzen. 
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III. Anmerkungen und Ergänzungen aus Sicht der Quantec Sensors GmbH 

 

 

 

 

 

Soweit allerdings die Durchführung der Schritte die vorherige Inbetriebnahme der Windkraftanlage 
erfordert, können sie bei neuen Windkraftanlagen nach Inbetriebnahme durchgeführt werden, ohne die 
Ausstattungsverpflichtung zu verletzen. 
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